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Sicherheit geht vor
Fachausschuss „Elektrotechnik“
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT
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2. Sichere Produkte in der EU

BG-Zeichen
Neben dem GS-Zeichen vergeben die
berufsgenossenschaftlichen Prüf- und
Zertifizierungsstellen auch ihr eigenes
Prüfzeichen, das BG-Zeichen.
Hier ist auch die Möglichkeit gegeben,
Teilaspekte, wie zum Beispiel die Klassifi-
zierung einer Lasereinrichtung, separat zu
bescheinigen.



8

3. Unser Dienstleistungsangebot

Das Dienstleistungsangebot der Prüf- und
Zertifizierungsstelle des Fachausschuss
Elektrotechnik umfasst schwerpunktmä-
ßig die Prüfung und Zertifizierung von
Produkten, die von den Mitarbeitern
unserer Mitgliedsunternehmen zum
sicheren Arbeiten eingesetzt werden
sowie von Sicherheitsbauteilen für
Maschinen. Hinzu kommen die Sicher-
heitsbegutachtung von Maschinen sowie
die QM-Begutachtung und Kalibrierung.
Nachfolgend geben wir einige Beispiele
unseres Dienstleistungsangebotes:

Prüfung und Zertifizierung von:

Elektrischen Betriebsmitteln
• Laborgeräte
• Leuchten
• Mess-, Prüf- und Probenahmegeräte
• Niederspannungsschaltgeräte
• Personen-Notsignal-Anlagen

Persönlichen Schutzausrüstungen 
(gegen elektrische Risiken und Strahlung)
• Augenschutz
• Fuß- und Beinschutz
• Gesichtsvoll- und -teilschutz
• Hand- und Armschutz
• Kopfschutz
• Schutzkleidung

Maschinen
• Handgeführte Werkzeuge

• Sicherheitskomponenten für den
Maschinenschutz

• Prüfung der funktionalen Sicherheit nach
DIN EN ISO 13849 ff. und DIN EN 62061

• Elektrische Sicherheit nach 
DIN EN 60204/VDE 0113

Lasern und optischen Einrichtungen
• Strahlungsmessung
• Spektralanalyse
• Klassifizierung von Lasereinrichtungen
• Messung und Beurteilung von Sekun-

därstrahlung, Streustrahlung und reflek-
tierter Strahlung

Prüfung der Elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
• Störfestigkeits- und Störaussendungs-

messungen von gestrahlten und geleite-
ten Größen

Unabhängige Drittstelle (Inspektionsstel-
le Typ A) nach DIN EN ISO/IEC 17020 für:
• Maschinen 
• Schutzmaßnahmen und Schutzeinrich-

tungen an Maschinen
• Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

(Errichtung und Betrieb)
• Elektrische Prüfanlagen (Errichtung und

Betrieb)
• Elektrische Ausrüstung von Eigenerzeu-

gungsanlagen (Photovoltaik, BHKW,
Inselnetze)

• Funktionale Sicherheit
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4. Unsere Prüfmöglichkeiten

4.6 Prüfungen der Elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV)
EMV beschäftigt sich mit der Wechselwir-
kung elektromagnetischer Felder und
Impulsen zwischen technischen Produkten.

Die funktionale Sicherheit von Maschinen
kann durch mangelhafte Störfestigkeit so
beeinträchtigt werden, dass die Maschine
den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der Maschi-
nenrichtlinie (MRL) nicht mehr entspricht.
Im Anhang 1 fordert die MRL, dass eine
Maschine so konzipiert und gebaut sein
muss, dass ihr Funktionieren durch eine
Strahlung von außen nicht beeinträchtigt
wird. Weiterhin lässt die EMV-RL ein Inver-
kehrbringen und Betreiben von Geräten
nur zu, falls diese bzgl. der Störfestigkeit
und Störaussendung ihre Schutzan-
forderungen einhalten. Insbesondere sind
Sicherheitsbauteile so zu konzipieren,
dass die sicherheitsbezogenen Steue-
rungsfunktionen der Maschine auch
unter Einwirkung von Störgrößen erhal-
ten bleiben.

Vor diesem Hintergrund entstand Anfang
der 90er Jahre bei der Prüfstelle der
BGETF ein EMV-Labor mit dem Ziel, unter
Anwendung der Störfestigkeitsgrundnor-
men eine ausreichende Störfestigkeit von
Baugruppen und Geräten für die indus-
trielle Verwendung nachzuweisen.

In unsrem durch die DATech akkreditier-
ten EMV-Labor haben wir die Möglichkeit
nachfolgende Prüfungen durchzuführen:

Störfestigkeitsprüfung
• gegen Entladung statischer Elektrizität

(ESD) bis 16 kV gemäß DIN EN 61000
Teil 4-2 

• gegen elektromagnetische Felder von 
27 MHz bis 1000 MHz bis 10 V/m
gemäß DIN EN 6100043

• gegen schnelle transiente Störgrößen
(Brust) bei 5 kHz bis 4 kV gemäß 
DIN EN 6100044 

• gegen leitungsgeführte Störgrößen von
0,25 MHz bis 230 MHz bis 30 V
gemäß DIN EN 6100046 

• gegen Magnetfelder energietechnischer
Frequenz bei 50 Hz bis 300 A/m
gemäß DIN EN 6100048 

• gegen transiente energiereiche Störgrö-
ßen (Surge) bis 4 kV gemäß 
DIN EN 6100045 

Einrichtung einer Störfestigkeitsprüfung
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4. Unsere Prüfmöglichkeiten

Störaussendungsmessungen
• Störspannungsmessung (bis 500 A pro

Außenleiter) 
• Störleistungsmessung 
• Störstrahlungsmessung 
• Messung der Einfügungsdämpfung 
• Störstrahlung magnetisch 
• Messung von Oberschwingungen und

Flicker 

Die Prüfungen und Messungen können
sowohl im Prüflabor als auch vor Ort
durchgeführt werden.

4.7 Kalibrierungen
Ein wichtiges Thema im Qualitätsmana-
gement jedes Unternehmens ist die Über-
wachung der in Forschung, Entwicklung
und Produktion eingesetzten Mess- und
Prüfmittel.

Das Kalibrieren dieser Geräte schafft die
Grundlage für eine objektive Bewertung
der gemessenen Werte.

Unser Kalibrierlaboratorium mit der DAR-
Registriernummer DKD-K-09101 ist für
elektrische Gleichstrom- und Niederfre-
quenz-Größen sowie Temperatur akkredi-
tiert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den
messtechnischen Umfang für mögliche
Kalibrierungen:

Gleichspannung 100 mV bis 10 kV
Gleichstromstärke 110 µA bis 10 A
Gleichstromleistung 10 µW bis 10 kW
Wechselspannung 1 V bis 1 kV 

(10 Hz bis 100 kHz)
Wechselstromstärke 10 mA bis 10 A 

(20 Hz bis 10 kHz)
Gleichstrom- 1Ω bis 100 M Ω
widerstand (Widerstandswerte

geben)
Temperatur + 30 °C bis + 150 °C
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4. Unsere Prüfmöglichkeiten

Bei allen Messungen ist die Rückführung
der im Kalibrierlaboratorium verwende-
ten Normalmesseinrichtungen an natio-
nale Normale sichergestellt.

Welche Messgeräte werden kalibriert?
Nachfolgend sind Beispiele der von uns
nach nationalen Normen oder Kunden-
vorgaben kalibrierten Messgeräte aufge-
führt:

Analog anzeigende Messgeräte 
• Spannungsmesser 
• Stromstärkemesser
• DC-Leistungsmesser 
• Vielfachmessgeräte
• Widerstandsmessgeräte

Digital anzeigende Messgeräte
• Digitalmultimeter 
• Handmultimeter 
• Stromzangen
• Widerstandsmessgeräte
• Temperaturmessgeräte

Schutzmaßnahmenprüf- und Messgeräte
zur Ermittlung von
• Isolationswiderstand 
• Schutzleiterwiderstand 
• Erdungswiderstand 
• Ableitstrom
• Berührungsspannung

Das „Qualitätsmanagementhandbuch des
Kalibrierlaboratoriums DKD-K-09101für
elektrische Messgrößen und Temperatur“
beschreibt unser Qualitätssicherungssys-
tem, welches alle mit der Kalibrierung in
Verbindung stehenden, qualitätsrelevan-
ten Tätigkeiten und Aufgaben regelt.

Kalibrierung eines Handmultimeters im 
akkreditierten Kalibrierlabor



5 Zertifizierung von Produkten 

Was bedeutet Zertifizierung?
Der Begriff „Zertifizierung“ bezeichnet ein
Verfahren, mit deren Hilfe die Einhaltung
bestimmter Standards für Produkte/
Dienstleistungen nachgewiesen wird.

Ziel einer Zertifizierung ist die Ausstel-
lung eines Zertifikates, mit dem die Ein-
haltung von z.B Sicherheitsanforderungen
bescheinigt wird.

Voraussetzung dafür ist die Durchfüh-
rung eines Konformitätsbewertungsver-
fahrens.

Konformitätsbewertungsverfahren
Der Begriff „Konformitätsbewertungsver-
fahren“ bezeichnet einen Ablauf, der aus
den Tätigkeiten:

• Auswählen
• Ermitteln
• Bewerten und
• Bestätigen

besteht.

Die Einleitung des Konformitätsbewer-
tungsverfahrens erfolgt mittels Antrag.

Nach Zuordnung des Produktes zu den
entsprechenden Prüfgrundlagen (Aus-
wählen) wird mit dem Auftraggeber ein
Vertrag geschlossen.

Im Rahmen einer Prüfung erfolgt ein Soll-/
Ist-Vergleich (Ermitteln).

Durch Bewertung der Prüfberichte erfolgt
ein Abgleich mit den Prüfgrundlagen
(Bewerten).

Sind alle Anforderungen erfüllt wird ein
Zertifikat ausgestellt (Bestätigen).

Vorteile einer Zertifizierung
• Absicherung der Konstruktion, Doku-

mentation und Qualitätsfähigkeit
• Wettbewerbsvorteil durch Vorlage von

• EG-Baumusterprüfbe-
scheinigung

• GS-Prüfbescheinigung 
• BG-Prüfbescheinigung 
• QM-Zertifikat
• Empfangsbescheini-

gung 
• Übereinstimmungsbe-

scheinigung
• Transparenz der Erzeugnisse und ihrer

Herstellung durch Einbeziehung einer
neutralen Stelle 

• Vereinfachung der Diskussion über die
Erfüllung von Richtlinien der Europäi-
schen Gemeinschaften 

Zertifizierung von Produkten
Zertifizierung nach dem Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz (GPSG) durch
Vorlage von Prüfberichten akkreditierter
Stellen.
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5 Zertifizierung von Produkten 

Zertifizierungsgrundlagen
Geräte- und Produktsicherheitsgesetz
(GPSG) unter Anwendung der

• Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
• Maschinenrichtlinie 98/37/EG 

(ab 29.12.2009 2006/42/EG)
• PSA-Richtlinie 89/686/EWG
• EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Ablauf Produktzertifizierung

Anfrage

Vertrag inklusive Angebot

Prüfung

Konformitätsbewertung

Werkserstbesichtigung 
(Zertifikatsabhängig)

Zertifikat mit 5-jähriger Gültigkeit
(Zertifikatsabhängig)

Kontrollmaßnahmen 
(Zertifikatsabhängig)
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6 Begutachtung und Zertifizierung 
von QM-Systemen

Ein Qualitätsmanagementsystem (QMS)
ist eine Methode der Unternehmensfüh-
rung, an der sich das Qualitätsmanage-
ment orientiert.

Qualitätsmana-
gementsysteme
stellen sicher,
dass die Quali-
tät der Prozesse

und Verfahren geprüft und verbessert
wird. Ziel ist die Verbesserung des Quali-
tätsmanagementsystems hinsichtlich der
Produktkonformität mit den Kundenan-
forderungen.

Das Qualitätsmanagementsystem ist
dabei grundsätzlich unabhängig von der
Branche, der Größe oder der Struktur des
Unternehmens, das es anwendet. Das Sys-
tem beschreibt die Methodik und liefert
das Handwerkzeug, nach dem Mitarbeiter
im Qualitätsmanagement eines speziel-
len Unternehmens ihre individuellen Ver-
fahren zur Qualitätssicherung und Quali-
tätsverbesserung ausrichten.

Die Prüf- und Zertifizierungsstelle bietet an:

• Die Zertifizierung von Qualitätsmanage-
mentsystemen nach DIN EN ISO 9001.

• Die Zertifizierung des Qualitätsmanage-
mentsystems, wenn Geräte- und Pro-
duktsicherheitsgesetz (GPSG) oder
bestimmte EG-Richtlinien eine Überwa-

chung der Baugleichheit von serien-
mäßig hergestellten Produkten mit dem
geprüften und zertifizierten Baumuster
fordern (z. B. Vergabe des GS-Zeichens
nach GPSG).
Außer der Überwachung durch Stich-
probenkontrollen während der Ferti-
gung kann der Hersteller alternativ die
Begutachtung seines QMS durchführen
lassen.
• Die Beurteilung und Überwachung des

Qualitätssicherungssystems im Sinne
der EG-Richtlinie 89/686/EWG 
„Persönliche Schutzausrüstungen“,
Artikel 11 B.

• Die Anerkennung und Überwachung
von Qualitätssicherungssystemen in
Anlehnung an das Modulsystem nach
EG-Richtlinie 93/465/EWG.

• Die Bewertung, Zulassung und Über-
wachung des Qualitätssicherungssys-
tems im Sinne der EG-Richtlinie
2006/42/EG „Maschinen“, Anhang X
„Umfassende Qualitätssicherung“.

Dieses Verfahren kann ab 29. Dezember
2009 als Konformitätsbewertungsver-
fahren für die in Anhang IV genannten
Maschinen und Sicherheitsbauteile 
(z. B. Logikeinheiten für Sicherheitsfunk-
tionen, Schaltmatten und -leisten, Licht-
schranken) angewandt werden.
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6 Begutachtung und Zertifizierung von QM-Systemen

Ablaufprogramm QMS-Zertifizierung

Anfrage

Vertrag inklusive Angebot

Begutachtung der QM-Dokumentation;
Begutachtungsbericht

Audit im Unternehmen;
Auditbericht

Zertifikat mit 3-jähriger Gültigkeit

Überwachungsaudit im 1. und 2. Jahr

Re-Audit nach 3. Jahr

Erneuerung des Zertifikates (3 Jahre)
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7 Kontakte

Prüf- und Zertifizierungsstelle Köln
Berufsgenossenschaft Elektro Textil
Feinmechanik
Fachausschuss „Elektrotechnik“
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln

Telefon: 0221 3778-6301
Telefax: 0221 3778-6322
E-Mail: pruefstelle@bgetf.de

Homepage:
www.bgetf.de/pruefstelle

Anfahrtsbeschreibungen 
erhalten Sie auf unserer Homepage unter „Kontakte“

Prüflabor Dresden
Berufsgenossenschaft Elektro Textil 
Feinmechanik
Fachausschuss „Elektrotechnik“
Prüflabor Dresden
Stübelallee 49c
01309 Dresden

Telefon: 0351 3148-3300
Telefax: 0351 3148-3309
E-Mail: pruefstelle.dresden@bgetf.de





Berufsgenossenschaft
Elektro Textil Feinmechanik

Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
Telefon 0221 3778-0
Telefax 0221 3778-1199
www.bgetf.de
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